
BStGer SK.2022.12 vom 18. Mai 2022
Bundesstrafgericht, 2022-05-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2022.12

FR: TPF SK.2022.12 du 18 mai 2022

IT: TPF SK.2022.12 del 18 maggio 2022

Regeste

Gültigkeit der Einsprache

Erwägungen

E. 1
Auf die Einsprache von A. gegen den Strafbefehl der Bundesanwaltschaft vom 10.
Dezember 2021 wird nicht eingetreten.

E. 2
Die gerichtlichen Verfahrenskosten von Fr. 300.-- werden A. auferlegt.

E. 3
Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber

Geht an: ■ Bundesanwaltschaft, Herrn Johannes Rinnerthaler, Staatsanwalt des Bundes ■
Zustellung via Bundesamt für Justiz BJ, Fachbereich Rechtshilfe II (inkl. Übersetzung ins
Englische) an: Herrn A.

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an ■ Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde
(vollständig) ■ Migrationsamt des Kantons Zürich (Art. 82 Abs. 1 VZAE)

- 7 - SK.2022.12 Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an die Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen
der Strafkammer des Bundesstrafge- richts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen
verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde
bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich
Überschreitung und Miss- brauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und
Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c.
Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen
spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen
der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen
Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden
(Art. 91 Abs. 2 StPO).
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